
DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

II~'o Cfer Beilagen zU den Stenograpbiscbcn Protokolle!] 

des NationaIratesXv. Gesetzgebungsperiode 

Zl. 10.OOO/17-Parl/83 

Wien, am 13. April 1983 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1017 Wie n 

2f~' (AB 

1983 -04- 22 
zu $.3o/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2530/J-NR/83, 

betreffend Ausbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaft­

lichen Schulen, die die Abgeordneten Ottilie ROCHUS und Ge­

nossen am 4. März 1983 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

Für den Ausbau des Bundesseminares ist "gemäß Bundesministerien­

gesetz 1973" das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

zuständig. 

Da die Erweiterung der Studiendauer an der "Land- und forst­

wirtschaftlichen Berufspädagogischen Lehranstalt" von 2 auf 

4 Semester von einer baulichen Erweiterung des derzeitigen 

Institutes abhängig ist, wurden seitens des Bundesmf.nisteriums 

für Unterricht und Kunst mit dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft bereits vor einigen Jahren entsprechende Be­

ratungen aufgenommen. 
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Das Bundesministerium für Land-.und Forstwirtschaft hat im De­

zember 1982 dem ho. Ressort m~tgeteilt, daß im Zusammenwirken 

mit dem Bundesministerium für Bauten und Technik die Beendi­

gung der Planung und der Baubeginn des Ausbaues in das Baupro­

gramm 1983 aufgenommen und hiefür ein Betrag von S 5,000.000,-­

bereits gestellt wurde. 
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